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Die vollste Zufriedenheit unserer Kunden ist und bleibt oberstes Ziel im Hause WALTER LOLL

KNESEBECKSTRASSE 30 -10623 BERLIN - TEL.030-88 57 37-0 - FAX 88 57 37 99

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit. Wir besprechen 
gern Ihre Wünsche für eine seriöse Haus-und Grundbesitzverwaltung.   

Mit unserer Erfahrung aus 70Jahren Verwaltung von Miethäuser und Gewerbeobjekten ist es für uns Verpflichtung, 
stets auf dem neuesten Stand zu sein.  Somit bewahren wir unseren Vorsprung an Wissen und Kompetenz in Berlin!

 WALTER
LOLL 

     oHG   70 Jahre

IMMOBILIEN

HAUSVERWALTUNGENinfo@walter-loll.de - www.walter-loll.de

Eberhard u. Gabriele Rick 
u. Thomas Schlaak (Mitte) 

Vereinbarte Beschlusskompetenz

Altbeschlüsse unter Druck – 
Handeln Sie bis Ende 2025!  

5. Juni 2025 
14.30 bis 17.30 Uhr, Berlin

VRiKG Dr. Oliver Elzer
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Kosten pro Person
250 � zzgl. 19 % MwSt.
inkl. Skript und Pausenerfrischungen

Weitere Informationen unter
www.fachseminare.de

Anmeldung unter
info@fachseminare.de

oder
030 / 411 57 47

KURS UND GUT Berliner Fachseminare GmbH

Viele Wohnungseigentümergemeinschaften 
haben in der Vergangenheit auf Grundlage 
von Öffnungsklauseln Beschlüsse gefasst 
– etwa zur Kostenverteilung, Sondernutzungs-
rechten oder Zweckbestimmungen. Diese „Alt-
beschlüsse“ verlieren jedoch zum 1. Januar 
2026 ihre Bindungswirkung gegenüber Son-
dernachfolgern, wenn sie bis dahin nicht ins 
Grundbuch eingetragen wurden. Die Klauseln 
selbst bleiben bestehen – aber ihre praktische 
Wirkung steht auf dem Spiel. Verwaltung und 
Eigentümer müssen jetzt prüfen, nachtragen 
oder neu fassen.

Was sind Öffnungsklauseln – und worauf
beruhen betroffene Altbeschlüsse?
Übergangsrecht: Welche Fristen gelten?
Identifikation und Prüfung von Altbeschlüssen
Eintragung oder Neubeschluss?
Verwaltungsaufgaben
Informationspflichten 
mögliche Haftung


